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STADT LANDSHUT

Richtlinie
üben besondene Anfondenungen an bauliche Anlagen

im Ensemblebenei-ch der Stadt Landshut

beschlossen vom Stadtnat - Bausenat -
den Stadt Landshut am 10. Apnil 1987
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Pnäambe1:

Di-e Richtlinie di-ent dem Schutz und der Enhaltung des Stadtbildes von

Landshut in ihnem besondens schutzwündigen Teil (Gesamtensemble der

Stadt ) .

Die Ri-cht11nie solt bewinken

- die Erhaltung des histonischen Stadtblldes

- die Benuhi-gung den Dachlandschaft (Übenmaß an Gauben, Dacheinschnitte,

störende AufzugsÜbenfahnten )

- die Beachtung und Einhaltung des histonischen Fassadenblldes

- die Rückfühnung von anchitektonischen ElnbnÜchen, insbesondene im Erd-

geschoß auf dle bishenige Maßstäblichkeit.

Die Richtlinie so11 zun positi-ven Gestaltung des histonischen Stadtbil-

des beitnagen.

Dabei sol-1 insbesondene auch angestnebt wenden

- die Enhaltung von Bauteilen von besondenem kunst- oden/und kultunhi-

stonischem Went , z.B. al-te Tijnen

- die Enhaltung von Skulptunen, Schilden, histonische Zeichen, Inschnif-

ten, Auslegenn, Friesen, Fensten- und Tüneinnahmungen und dengleichen

- dle Aufnechtenhaltung histonischer und typischen Vorgärten und Ein-

zäunungen "

Ein wesentlichen Beitrag zum Gesamtbil-d der Stadt kann dunch eine lau-

fende Instandsetzung des Außenen eines Hauses, den Fassade enneicht wen-

den. Besondens in Zeiten den Landshuten Hochzelt stetlt dies ein AnIi-e-

gen den Gesamtbevölkenung dan.
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§1
Geltungsberelch den Richtli-n ie

(1) Diese Rlchtlj-nie gilt für den besondens schutzwündigen lnnenstadt-

bereich und fün Einzeldenkmäler außenhalb dieses Bereiches und

untenstützt und präzisi-ent die Anfordenungen der Stadtenhaltung im

Altstadtgeblet sowie die Enhaltung von Einzelbaudenkmälenn.

(2) Den besondens schutzwündige Beneich des Stadtgebietes ist gleichlau-

tend mit dem in der Denkmalliste festgesetzten Ensemble der Stadt

Landshut. Es sind dies die Gnenzen den ehemaligen Stadtbefestlgung,

dazu die Bung Tnausnitz mit Herzoggarten und Hofganten und die jen-

seits der fsan gelegene Vorstadt zwischen den Brücken und die Abtei

Seligenthal. Das Ensemble wird wie folgt umgnenzt von den Stnaßen:

Am Graben, Trautlengasse, Edmund-Jörg-Straße, Hofganten (sijdöstliche

Begnenzung), Bennlochnerschluchtweg, Schönbrunnen Stnaße, Podewils-

straße, Bauhofstnaße, Maxwehr, Isangestade, Zweibnückenstnaße, Bis-

marckplatz mit Abtei Seligenthal, Mühlbach- und Isarlauf, Katholi-
kenweg, Gnätzbeng, KIöpflgraben.

Diese Stnaßen gehönen mit beiden Seiten zum geschützten Gebiet.

(3) Di-e Einzeldenkmä1en

nach Absatz 2 sind

(4) Dle Ri-cht11nie gilt
von genehmigungspfl

lichen Anlagen aIs

^^oa+,vrru L-.

Die Genehmigungspflicht ist
gehende Erlaubnlspflicht 1st

außerhal-b des besondens geschützten Benelchs

in den Denkmalliste enthalten.

fün die Ernichtung, Anderung und Unterhaltung

ichtigen und nicht genehmigungspflichti-gen bau-

Unterstützung den Beurteilung nach Denkmalschutz-

§2
Genehmi-gungspf Iicht

in den Bayen. Bauondnung, die danüberhinaus-

im Denkmalschutzgesetz genegelt.
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Genehmigungspflichti-g sind insbesondene :

Ernichtung und Andenung von Fenstern und Türen in der Fassade, Dachflä-

chenfensten, Venkleidungen und Verblendungen sowie Sonnenkol-lektonen,

Abbnuch von Gebäuden, Mauenn und Einfnledungen. DarÜbenhinaus ist die

Enneuerung des Hausanstriches und der Dachei-ndeckung bei BaudenkmäLenn

und sonstigen ensemblegeschützten Gebäuden erl-aubnispflichti-g (Ant. 6

Denkmalschutz gesetz ) .

§3
Allgemeine Anfor denungen an die Gestaltung

(1) Bauliche Anlagen si-nd so zu gestalten, daß sich Propontion, Form,

Maßstab, Venhältnis den Baumassen und Bautelle zueinander, Werkstoff

und Farbe den wesentlichen Menkmafen den i-m fnaglichen Beneich üben-

kommenden Bauwei-se entspnechen.

(2) Bauliche Anlagen sind mit ihren Umgebung denant in Einklang zu bnin-
g€n, daß sie sich in das Straßen-, Onts- und Landschaftsbild oder

deren beabsichtigte Gestaltung gut einfÜgen.

§4
Besondene Anforderungen an die Fassade

(-1 ) A11e Außenwände sind zu verputzen und mi,t einem Anstni.ch zu vense-

hen. In begründeten Ei-nzelfäI1-en können Abweichungen zugelassen wen-

den. Im Fal1 von Baudenkmälern 1st die historische Fassadengliede-

nung zugnundezulegen. Entsprechende Putzmusten sind anzubningen. Zur

Ausfühnung ist dle Zusti-mmung im Vollzug des DSchG und das Ej-nven-

nehmen des Baureferates den Stadt Landshut einzuholen.
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(2) Den Fanbanstnlch danf erst nach Begutachtung durch das Baunefenat

und nach der Zustlmmung im Vol-l-zug des DSchG angebnacht wenden. Zur
Beunteilung si-nd vonhen an geeigneten Ste1le Farbmusten anzubningen.

Es sind deckende Endfanben zu verwenden; gne1l winkende Anstniche
sind unzulässig.

(3 ) Unzul-ässig slnd:
1. Außenwandvenblendungen und -venklei-dungen
2. Venkleidung den Sockel- mit Platten, Riemchen oden Fl_iesen

3. Kunststoffputze
4. den Fassadenchanakten entstell_ende putzstnuktunen

Abweichungen von Nn. 2 sind 1n Elnzel-fär1en fün platten mög1i-ch.

§5
Dachgestaltung

(1) Dachaufbauten mit Ausnahme von Dachgauben sind unzulässig. Negative
Dachgauben ( Dachei-nschnitte ) können ausnahmsweise zugelassen werden.

(2) Es dünfen nun Einzelgauben enrichtet wenden. Die Gnöße den Dachgau-

ben 1st dem Fassadenchanakten anzupassen und i-nsbesondene auf das

Maß den Fensten in den Fassade abzustlmmen. v

(3) Liegende Dachfensten sind nur bis zu einen Gnöße von 0,60 m2 (etas-
maß) und nun fün untergeondnete Räume zu1ässig, wenn sie die An-
slcht, insbesondene dunch Häufung, nicht stönen. Unteneinanden ist
mindestens 1 spanrenfeld als Zwischennaum fneizuhalten.

(4) Die Kaminköpfe müssen venputzt sein. Eine Venblechung oden plat-
tenvenkleidung ist nicht zulässig.
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(5) Die Dacheindeckung hat mlt henkömmli-chen gebnannten, nicht engobien-

. ten Dachziegeln (Bibenschwanzziegel, Mönch und Nonnen oden gleich-
wentig ) zu enfolgen.

§6
Fensten und Tünen

(2) Dle Fensten müssen stehendes Fonmat und eine konstruktive Teilung

haben. In jedem Fal1e lst Spnossenteilung mit echten Spnossen vor-
zusehen ( keine aufgeklebten oden imi-tierten Spnossen ) .

Kämpfer sind, wo gestaltenisch oden hi-stonisch enfondenli-ch, einzu-
bauen. Bei Einzeldenkmä1enn i-st die histonische Form und Einteilung
wieden henzustell-en.

(3) Fenster und Tünen müssen j-n Holz hengestellt wenden. Fensten aus

andenen Matenial-ien sind unzulässig.

(1) Die Fensten- und Tünöffnungen

ten-Höhenvenhältnis und Gnöße

bewlnken.

(4) Die Fensten si-nd weiß zu stneichenl
können Ausnahmen fün natunbelassene

(5) Fensten, Tünen und Tone sind in den

stens um Mauenstänke zunückgesetzt,

dünfen dunch Anondnung, AnzahJ-, Sei-
keine unhanmonische Fassadengestaltung

in besondens begnündeten Fäl-1en

Holzfenster zugelassen wenden.

Ebene den Fassadenmauen, höch-

einzubauen.
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§7
Schaufensten

Dj-e Gnöße den Schaufenster (Glasflächen) muß in
nechten Venhältnis zun Gnöße und Gestaltung des

Glasf1ächen sind gegebenenfal_1s entsprechend zu

einem maßstabsge-

Gebäudes stehen. Die

untenteilen.

(2) Bel Sanienung des Erdgeschosses

gen Schaufenstenausbi-Idungen die
he rzustellen .

sind bei nahmenlosen und gnoßf1ächi--

kl-ei"nenteiJ-igen Schaufenster wieden

(3) schaufensten sind nur im Endgeschoß zulässig. Eingangstünen und

Schaufensten sind nach Möglichkeit dunch Mauenpfeilen abzutnennen

(4) Eckschaufenster ohne pfeilenausbildung sind nicht zu1ässig.

(5) Bei Venwendung von Schaufenstern in Metal-lkonstnuktion sind Rahmen-

stänken dem Holzbau angepaßt zu wählen. Es dünfen keine g1änzenden

Obenflächen venwendet wenden. Außen den Fanbe Weiß sind nun Bnaun-
töne zufässig.

(6) Schaufensten müssen Bnüstungen von enhalten.

(7) Venkleidungen und Venblendungen von Schaufenstenbnüstungen und

-pfeilern sind nlcht zu1ässj_g.

(8) § 6 Abs. 5 g11t entsprechend.

§8
BaLkone, Vondächen, Manki-sen, Rolladen

(1) Auf den straßenseite sind Balkone und Vondächer unzulässig.

I
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(2) Mankisen dünfen nun als Lichtschutz eingebaut werden. Sie dünfen in

geschlossenem Zustand nicht üben die Putzflucht herausnagen. Ausnah-

men können bewi-11-igt wenden, wenn aus konstruktiven Gnünden dlese

Anondnung nicht mög1ich ist und die Fassade und Gestaltung des Ge-

bäudes und das Stnaßenb11d dadunch ni-cht beeintnächtigt werden. Dj.e

lichte Höhe den geöffneten Mankise hat mindestens 2r2O m, den senk-

nechte Abstand von den Fahnbahnaußenkante mindestens 0,50 m zu be-

tragen. Mankisen dürfen im geöffneten Zustand nicht mehn afs 1,60 m

ausl-aden.

(3) Bei Schaufenstenn sind die Marki-sen auf die jeweilige Fenstenbreite

zu beschränken. Dle Mankisen müssen beweglich sein; empfohlen wenden

nei-ne Ausfall-markisen.

(4) Die Markisen dünfen keinen glänzenden oder plastiflzienten Stoff und

keine gnel-1e Farbgebung aufweisen. Dle Fanbgebung muß auf die Fassa-

de abgestimmt sein.

(5) In den Obergeschossen sind auf den Straßenseite Ro1Iäden nicht zu-

1ässigl außenliegenden Sonnenschutz (2.8, Markisoletten) ist mög-

1ich.

§9
Enhaltung historischen Anlagen

Die Stadtmauer mi-t ihnen Tijnmen und Wehngängen muß in i-hnem urspnüng-

lichen Charakten erhalten bleiben. Anbauten al-len Ant sind nicht ge-

stattet. Bel Baumaßnahmen in unmittelbanen Umgebung den Stadtmauen wlnd

auf § 6 Denkmalschutzgesetz (Venändenungsvenbote) hingewiesen.
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§ 10

Abwei.chungen

In diesen Richtl-inie vongesehene und danübenhinausgehende Abwei-chungen

müssen begnündet und mj.t den stadt Landshut abgespnochen wenden.

§ 1'1

Antnäge und einzuneichende Untenlagen

Hienzu gelten die Anfondenungen der Bauaufsichtlichen Venfahnens-
Venordnung.

§ 12

fnknafttneten

Diese Richtlinie tnitt als Handlungsgrundlage am Tage des Beschl-usses

des Stadtnates am 10.04.1987 i-n Kraft und gilt fün zwei- Jahne bis
9.4. 1 989.

Landshut, den . .1.0... .Ap.ti.r. .1.9.87

STADT LANDSHUT

ru!w"y
Oberbüngenmeisten, Senaton
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